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Norm

EntgRV §9

WGG §14 Abs2

Rechtssatz

Unter Bauverwaltung sind alle nicht technischen, also die organisatorischen, administrativen und kommerziellen

Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Arbeiten, unter Bauüberwachung die technischen Tätigkeiten in dem

Zusammenhang zu verstehen. Diese technischen Leistungen können örtliche Bauaufsicht oder Büroleistungen sein.
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